
196 der Beilagen zu den stenographischenProtokollen des Nationalrates XIV. GP 

Bericht 

des Ausschusses für Wissenschaft und Forschung 

,über die Regierungsvorlage (122 der Beila­
gen): Notenwechsel über die gegenseitige An­
erkennung weiterer akademischer Grade 
zwischen der Republik österreich und der 

Italienischen Republik 

Art. 10 des österreichisch-italienischen Kultur­
abkommens, BGBl. Nr. 270/1954, sieht die gegen­
seitige Anerkennung von akademischen Titeln 
und Graden vor. Im Sinne dieser Bestimmungen 
wurden drei Notenwechsel durchgeführt (BGBl. 
Nr. 87/1956, BGBl. Nr. 22/1957 und BGBl. 
Nr. 491/1974). Der gegenständliche gesetzeser­
gänzende Notenwechsel sieht nun auf Grund der 
Beratungen der österreichisch-italienischen Exper­
tenkommission vom 12. und 13. Feber 1975 die 
gegenseitige Anerkennung w.eiterer akademischer 
Grade vor. 

Sitzung am 11. Mai 1976 in Verhandlung ge­
nommen und nach Wortmeldung des Abgeord­
neten Dipl.-Ing. Ha n r eie h einstimmig be­
schlossen, dem Nationalrat die Genehmigung des 
Abschlusses des Staatsvertrages :nu empfehlen. 

Dem Ausschuß für Wissenschaft und Forschung 
erschien die Erlassung von besonderen Bundes­
gesetzen im Sinne des Art. 50 Abs. 2 B-VG zur 
überführung des Vertragsinhaltes in die inner­
staatliche Rechtsordnung nicht,erforderlich. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Aus­
schuß für Wissenschaft und Forschung somit den 
An t rag, der Nationalrat wolle beschließen: 

Der Abschluß des Staatsvertrages: 
Notenwechsel iiberdie gegenseiti,ge Anerk,en­
nung weiter,er akademischer Grade zwi,schen 
·der Republik österreich und der Italienischen 
Republik (122 der Beilagen) 

Der Ausschuß für Wissenschaft und Forschung wird verfassungsm~ßig g,enehmi,gt. 
hat den gegenständlichen Staatsvertrag in seiner Wien, 1976 05 11 

Wuganigg 
Berichterstatter 

Radinger 
Obmann 
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